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An den Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen 

Herrn Dr. Martin Mertens 

Rathaus / Bahnstr. 51 

41569 Rommerskirchen 

 

 

 

Rommerskirchen, 14.11.2023 

Sehr geehrter Herr Dr. Mertens, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte setzen Sie den folgenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN auf die Tagesordnung der 

Sitzung des Rates der Gemeinde Rommerskirchen am 07.12.2023. 

 

Antrag:  Der Anteil nicht versiegelter Fläche in Vor- und Seitengärten sowie ähnlichen 

Übergangsflächen von öffentlichem in privaten Raum soll im Bebauungsplan zum 

Neubaugebiet „Giller Höfe“ mindestens 75% betragen, eine vollständige Versickerung am Ort 

des Niederschlags ist anzustreben. Die planungsrechtlichen Festsetzungen sind dahingehend zu 

ändern.  

 

Begründung: 

Gemäß Landesbauordnung NRW müssen nicht überbaute Flächen wasseraufnahmefähig gestaltet und begrünt 

werden. Sogenannte Schottergärten – wobei hier die Bezeichnung allein schon eine Farce ist – sind damit seit 

2019 als gestalterische Maßnahme ausgeschlossen. 
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Für 2024 ist darüber hinaus noch einmal eine begriffliche Klarstellung angekündigt. Ausgenommen sind 

Flächen, die für eine andere zulässige Nutzung gebraucht werden wie z.B. Stellplätze, Einfahrten oder 

Unterstände für Mülltonnen.  

Mit der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplans zum Neubaugebiet „Giller Höfe“ wurde in Kapitel 7.5 auch 

die Richtzahl für Wasseraufnahmeflächen mit 50% festgelegt. Dies erscheint uns im Hinblick auf die 

zukunftsweisenden Anforderungen hinsichtlich einer „Schwammstadt“ als zu gering. Es ist ohne Mehrkosten 

und auch technisch ohne weiteres möglich, Geh- und Stellflächen sowie Garagenzufahrten, z.B. mit 

Rasengittersteinen oder anderen permeablen Baustoffen zu gestalten, so dass ein Ablauf und eine 

Versickerung an Ort und Stelle möglich ist. 

Auch Umhausungen von z.B. Mülltonnen, Fahrrädern und Gartengeräten können sowohl im Sinne der 

Klimaresilienz als auch als Lebensraum von Insekten und nicht zuletzt als Zwischenspeicher von Niederschlag 

mit einer Dachbegrünung erstellt werden. 

Das Neubaugebiet „Giller Höfe“ soll Oberflächenwasser weitgehend in nahe Retentionsbecken abführen. Ein 

wesentlicher Unterschied zu dem bislang als bewirtschaftete Ackerfläche genutzten Gebiet wird in einem 

Urbanen Areal die Geschwindigkeit sein, mit der Niederschlag in die Zwischenspeicher und Vorfluter gelangt. 

Das Konzept „Schwammstadt“ verzögert insbesondere bei kurzfristigen Starkregenereignissen die Abgabe von 

oberflächennahem Grundwasser und minimiert den kanalgebundenen Ablauf. Hierzu ist es notwendig, eine 

möglichst große Menge Niederschlag aufzunehmen. 

 

 

 

mit freundlichem Gruß 

 

 

   

Fraktionsvorsitzender   MdR     UWG 

 


